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83. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 21 Wiener Außenring Autobahn im
Bereich der Gemeinden Wien, Leopoldsdorf, Lanzendorf und Schwechat

8 4 . Verordnung: Ausschließung der Neuherstellung von Weganschlüssen, Zu- oder Abfahrten für
einen Abschnitt der B 92 Görtschitztal Straße

85. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die politischen Rechte der Frau

8 6 . Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Lesotho betreffend die
Weiteranwendung des österreichisch-britischen Rechtshilfeabkommens

8 7 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Bundes-
republik Deutschland über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Raum-
ordnung

8 8 . Übereinkommen (Nr. 135) über Schutz und Erleichterungen für Arbeitnehmervertreter im
Betrieb

8 3 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 14. Jänner 1974
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der A 21 Wiener Außenring Autobahn
im Bereich der Gemeinden Wien, Leopolds-

dorf, Lanzendorf und Schwechat

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Bundestraßenge-
setz 1971, BGBl. Nr. 286, wird verordnet:

Der Straßenverlauf der A 21 Wiener Außen-
ring Autobahn wird im Bereich der Gemeinden
Wien, Leopoldsdorf, Lanzendorf und Schwechat
wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Plan-km 4,45 im Bereich der Überschneidung
mit der B 16 Ödenburger Straße, verläuft in
westlicher Richtung vorerst auf Wiener Stadt-
gebiet am Nordrand der Siedlung Rustenfeld,
berührt in weiterer Folge die Gemeindegebiete
von Leopoldsdorf, Lanzendorf und Schwechat
und endet nach Überschreitung der Landesgrenze
Niederösterreich-Wien im unmittelbaren An-
schluß an die Überführung der Bahnlinie Groß
Schwechat—Wolfsthal bei Plan-km 10,300.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
aus den beim Bundesministerium für Bauten und
Technik, beim Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung, beim Magistrat der Stadt Wien
und bei den Gemeindeämtern Leopoldsdorf,
Lanzendorf und Schwechat aufliegenden Plan-
unterlagen (Maßstab 1 : 5000) zu ersehen.

§ 15 BStG 1971 findet auf vorangeführten
Straßenteil Anwendung. Der in dessen Abs. 2
angeführte Geländestreifen beträgt 75 m beider-
seits der Straßenachse.

Moser

84. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 21. Jänner 1974
betreffend die Ausschließung der Neu-
herstellung von Weganschlüssen, Zu- oder
Abfahrten für einen Abschnitt der B 92

Görtschitztal Straße
Auf Grund des § 26 Abs. 2 des Bundesstraßen-

gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, wird verordnet:
Für den Abschnitt der B 92 Görtschitztal

Straße von km 61,65 bis km 64,22 (Einbindung
in die B 70 Packer Straße) wird die Neu-
herstellung von Weganschlüssen, Zu- oder Ab-
fahrten gänzlich ausgeschlossen.

Moser

85 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
28. Jänner 1974 betreffend den Geltungs-
bereich des Übereinkommens vom 31. März
1953 über die politischen Rechte der Frau

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staa-
ten das Übereinkommen über die politischen
Rechte der Frau, BGBl. Nr. 256/1969, ratifiziert
oder sind ihm beigetreten:

12 68
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Staaten :
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- oder Beitrittsurkunde :

Äthiopien 21. Jänner 1969

Swasiland 20. Juli 1970

Bolivien 22. September 1970

Bundesrepublik
Deutschland 4. November 1970

Niederlande (ein-
schließlich Surinam) 30. Juli 1971

Sambia 4. Feber 1972

Barbados 12. Jänner 1973

Deutsche Demokra-
tische Republik 27. März 1973

Fidschi und Mauritius haben erklärt, daß sie
sich auch nach Erlangung der Unabhängigkeit als
an das Übereinkommen gebunden betrachten.

Nachstehende Staaten haben anläßlich der
Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde oder anläßlich der Abgabe ihrer Weiter-
geltungserklärung folgende Vorbehalte erklärt:

Bundesrepublik Deutschland

„Die Bundesrepublik Deutschland tritt dem
Übereinkommen mit der Maßgabe bei, daß Ar-
tikel III des Übereinkommens auf Dienstleistun-
gen im Verband der Streitkräfte keine Anwen-
dung findet."

Deutsche Demokratische Republik

Zu Artikel VII:

„Die Deutsche Demokratische Republik er-
klärt, daß sie sich an die Bestimmung des Arti-
kels VII der Konvention nicht gebunden betrach-
tet, wonach die Konvention zwischen dem Ver-
tragsstaat, der einen Vorbehalt erklärt, und dem
Vertragsstaat, der gegen diesen Vorbehalt Ein-
spruch erhebt, nicht in Kraft tritt. Die Deutsche
Demokratische Republik ist der Auffassung, daß
die Konvention auch zwischen dem Staat, der
den Vorbehalt erklärt hat, und allen anderen
Vertragsstaaten zu gelten hat, mit Ausnahme des-
jenigen Teiles der Konvention, auf den sich der
Vorbehalt bezieht."

Zu Artikel IX:

„Die Deutsche Demokratische Republik be-
trachtet sich nicht durch die Bestimmungen des
Artikels IX der Konvention gebunden, wonach
Streitfälle zwischen den Vertragsparteien über
die Auslegung oder Anwendung dieser Konven-
tion auf Ersuchen einer der am Streit beteiligten
Parteien dem Internationalen Gerichtshof zur

Entscheidung vorzulegen sind, und erklärt, daß
in jedem Einzelfall die Zustimmung aller am
Streit beteiligten Parteien erforderlich ist, um
einen Streitfall dem Internationalen Gerichtshof
zur Entscheidung vorzulegen."

Fidschi

„Die Vorbehalte des Vereinigten Königreiches
1 (a), (b), (d) und (f) werden bestätigt und er-
halten, als der Lage Fidschis besser angepaßt, fol-
gende Neufassung:

,Soweit Artikel III sich auf

a) die Thronfolge,
b) bestimmte Ämter in erster Linie zeremo-

nieller Art,
d) die Rekrutierung für die militärischen

Streitkräfte und die Bedingungen für die
Dienstleistung in diesen,

f) die Beschäftigung verheirateter Frauen im
öffentlichen Dienst

bezieht, wird er unter Vorbehalten angenom-
men, die bis zur Notifikation der Zurückzie-
hung irgendeines Falles gelten.'

Alle anderen vom Vereinigten Königreich er-
klärten Vorbehalte werden zurückgezogen."

Mauritius

„Die Regierung von Mauritius erklärt hiemit,
daß sie sich als durch Artikel III nicht gebunden
betrachtet, sofern dieser Artikel sich auf die
Rekrutierung für die Streitkräfte und die Be-
dingungen für die Dienstleistung in diesen
oder auf das Schöffen- beziehungsweise Ge-
schworenenamt bezieht."

Niederlande

„Diese Ratifikation erfolgt unter dem Vor-
behalt, daß gemäß den einschlägigen Verfassungs-
bestimmungen die Thronfolge von der Anwen-
dung des Artikels III des Übereinkommens aus-
geschlossen wird."

Swasiland

„(a) Artikel III des Übereinkommens wird auf
die Entlohnung von Frauen auf bestimmten
Posten im öffentlichen Dienst des Königreiches
Swasiland nicht angewendet;

(b) Das Übereinkommen wird auf Angelegen-
heiten nicht angewendet, die gemäß Ab-
schnitt 62 (2) der Verfassung des Königreiches
Swasiland nach swasiländischem Recht und Brauch
geregelt werden."

Kreisky
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8 « .

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Abkommens wird genehmigt.

Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Lesotho be-
treffend die Weiteranwendung des österreichisch-britischen Rechtshilfeabkommens vom

31. März 1931

(Übersetzung)

LESOTHO
NOTE NR.

FR/TRT/16/1-60/6

Das Außenministerium des Königreiches Le-
sotho begrüßt die Botschaft der Republik Öster-
reich und beehrt sich, auf das österreichisch-bri-
tische Rechtshilfeabkommen, unterzeichnet am
31. März 1931 in London, wiederangewendet
durch Notenwechsel in Wien vom 28. Juni 1951,
Bezug zu nehmen.

Nach Prüfung des besagten Abkommens hat
die Regierung des Königreiches Lesotho beschlos-
sen, die Rechte und Verpflichtungen des Abkom-
mens anzuerkennen und das Abkommen als
bindend zwischen der Republik Österreich und
dem Königreich Lesotho zu betrachten.

Das Ministerium beehrt sich, der Botschaft
mitzuteilen, daß die zuständige Behörde in Le-
sotho, an die Rechtshilfeersuchen zu richten sind,
der „Master of the High Court of Lesotho",
Maseru, ist.

Das Ministerium beehrt sich ferner, die Auf-
merksamkeit der Botschaft darauf zu lenken,
daß, obwohl Rechtshilfe in Strafsachen vom ob-
erwähnten Abkommen nicht erfaßt ist, eine
gewisse Unterstützung bei der Beweisaufnahme
im Rahmen der Rechtsvorschriften Lesothos auf
Grund eines Ersuchens an den „Master of the
High Court" von Lesotho gewährt wird.

Das Ministerium schlägt vor, daß diese Note und
eine Antwortnote der österreichischen Botschaft,
welche Übereinstimmung anzeigt, ein Abkom-
men zwischen der Regierung von Lesotho und
der Regierung der Republik Österreich in der
gegenständlichen Angelegenheit darstellen soll.
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an
dem die beiden Regierungen einander mitteilen,
daß die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen hiefür gegeben sind.

Das Außenministerium des Königreiches Le-
sotho benützt diese Gelegenheit, der Botschaft
der Republik Österreich die Versicherung seiner
ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

MASERU

6. JULI 1972 (Siegel)
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ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
P R E T O R I A
7.1. 2514-A/72

V e r b a l n o t e

Die Botschaft der Republik Österreich beehrt
sich, auf die Note des Außenministeriums des
Königreiches Lesotho vom 6. Juli 1972 Bezug
zu nehmen, welche folgendermaßen lautet:

Das Außenministerium des Königreiches Le-
sotho begrüßt die Botschaft der Republik Öster-
reich und beehrt sich, auf das österreichisch-bri-
tische Rechtshilfeabkommen, unterzeichnet am
31. März 1931 in London, wiederangewendet
durch Notenwechsel in Wien vom 28. Juni 1951,
Bezug zu nehmen.

Nach Prüfung des besagten Abkommens hat
die Regierung des Königreiches Lesotho beschlos-
sen, die Rechte und Verpflichtungen des Abkom-
mens anzuerkennen und das Abkommen als
bindend zwischen der Republik Österreich und
dem Königreich Lesotho zu betrachten.

Das Ministerium beehrt sich, der Botschaft
mitzuteilen, daß die zuständige Behörde in Le-
sotho, an die Rechtshilfeersuchen zu richten sind,
der „Master of the High Court of Lesotho",
Maseru, ist.

Das Ministerium beehrt sich ferner, die Auf-
merksamkeit der Botschaft darauf zu lenken,
daß, obwohl Rechtshilfe in Strafsachen vom ob-
erwähnten Abkommen nicht erfaßt ist, eine
gewisse Unterstützung bei der Beweisaufnahme
im Rahmen der Rechtsvorschriften Lesothos auf
Grund eines Ersuchens an den „Master of the
High Court" von Lesotho gewährt wird.

Das Ministerium schlägt vor, daß diese Note
und eine Antwortnote der österreichischen Bot-
schaft, welche Übereinstimmung anzeigt, ein Ab-
kommen zwischen der Regierung von Lesotho und
der Regierung der Republik Österreich in der
gegenständlichen Angelegenheit darstellen soll.
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an
dem die beiden Regierungen einander mitteilen,
daß die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen hiefür gegeben sind.

Das Außenministerium des Königreiches Le-
sotho benützt diese Gelegenheit, der Botschaft
der Republik Österreich die Versicherung seiner
ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Die Republik Österreich ist mit dem Inhalt
der Note des Königreiches Lesotho einverstanden.
Dementsprechend werden die Note des König-
reiches Lesotho und diese Antwortnote ein Ab-
kommen zwischen den beiden Staaten darstellen.
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Die Botschaft der Republik Österreich benützt
diese Gelegenheit, dem Außenministerium des
Königreiches Lesotho die Versicherung ihrer aus-
gezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Pretoria, 14. Juli 1972

AN DAS AUSSENMINISTERIUM
DES KÖNIGREICHES LESOTHO
MASERU

Auf Grund der vom Bundespräsidenten unterzeichneten und vom Bundeskanzler, vom Bundes-
minister für Justiz und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichneten
Ratifikationsurkunde sind die im fünften Absatz der Eröffnungsnote vorgesehenen Mitteilungen am
20. Dezember 1973 erfolgt; das Abkommen ist gemäß derselben Bestimmung am gleichen Tag in
Kraft getreten.

Kreisky

87.

A B K O M M E N
zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland über die Zusammenarbeit auf

dem Gebiete der Raumordnung

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Bundesrepublik Deutschland
haben im Interesse der Zusammenarbeit in An-
gelegenheiten der Raumordnung, insbesondere
soweit sie die Gebiete nahe der gemeinsamen
Staatsgrenze betreffen, folgendes vereinbart:

Artikel 1

Zur Förderung und Erleichterung der Zusam-
menarbeit in Angelegenheiten der Raumord-
nung, insbesondere soweit sie die Gebiete nahe
der gemeinsamen Staatsgrenze betreffen, wird
eine österreichisch-deutsche Raumordnungskom-
mission (im folgenden Kommission genannt) ge-
bildet.

Artikel 2

Die Kommission hat mit allen geeigneten Mit-
teln unter Bedachtnahme auf die in der Repu-
blik Österreich und der Bundesrepublik Deutsch-
land geltenden Rechtsvorschriften auf eine Zu-
sammenarbeit in Angelegenheiten der Raumord-
nung, insbesondere soweit sie die Gebiete nahe
der gemeinsamen Staatsgrenze betreffen, hinzu-
wirken. Zu diesem Zweck hat die Kommission

1. Vorschläge und Empfehlungen betreffend
die Raumordnung in den genannten Ge-
bieten auszuarbeiten und den zuständigen
Stellen der Republik Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland vorzulegen,

2. auf eine Koordinierung und Abstimmung
der Maßnahmen der Raumordnung in der
Republik Österreich und der Bundesrepu-
blik Deutschland hinzuwirken.

Artikel 3

(1) Die Kommission besteht aus 18 Mitglie-
dern.

(2) Die Zusammensetzung der Kommission
wird in ihrer Geschäftsordnung bestimmt, wobei
jede Vertragspartei jeweils die Hälfte der Mit-
glieder bestellt. Sie kann für jedes von ihr be-
stellte Mitglied einen Stellvertreter ernennen.

(3) Zu den Sitzungen können Vertreter der
fachlich berührten Ressorts und Sachverständige
hinzugezogen werden.

Artikel 4

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter wer-
den abwechselnd jeweils von einer der beiden
Vertragsparteien auf die Dauer von zwei Jahren
bestellt. Die jeweils andere Vertragspartei be-
stellt den stellvertretenden Vorsitzenden.

Artikel 5

Die Vorschläge und Empfehlungen der Kom-
mission werden einstimmig abgegeben, wobei
jede Delegation eine Stimme hat.

Artikel 6

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsord-
nung, in der sie insbesondere auch die Einsetzung
von Unterkommissionen vorsehen kann.

Artikel 7

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Ber-
lin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland gegenüber der Österreichischen
Bundesregierung innerhalb von drei Monaten
nach Inkrafttreten des Abkommens eine ge-
genteilige Erklärung abgibt.
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Artikel 8

Dieses Abkommen tritt mit dem auf seine
Unterzeichnung folgenden dritten Monatsersten
in Kraft. Es gilt für die Dauer von zehn Jahren.
Seine Geltungsdauer verlängert sich sodann still-
schweigend um weitere vier Jahre, wenn es nicht
jeweils zum Ende eines Jahres mit einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten schriftlich auf
diplomatischem Wege gekündigt wird.

Geschehen zu Wien, am 11. Dezember 1973 in
zwei Urschriften.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Ernst Veselsky m. p.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land:

Schirmer m. p.
Abress m. p.

Das vorliegende Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 8 am 1. März 1974 in Kraft.

Kreisky

88.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu
erfüllen.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN
(Nr. 135) ÜBER SCHUTZ
UND ERLEICHTERUN-
GEN FÜR ARBEITNEH-
MERVERTRETER IM BE-

TRIEB

Die Allgemeine Konferenz der
Internationalen Arbeitsorganisa-
tion,

die vom Verwaltungsrat des
Internationalen Arbeitsamtes
nach Genf einberufen wurde
und am 2. Juni 1971 zu ihrer
sechsundfünfzigsten Tagung
zusammengetreten ist,

nimmt Kenntnis von den Be-
stimmungen des Übereinkom-
mens über das Vereinigungs-
recht und das Recht zu Kol-
lektivverhandlungen, 1949,
das den Schutz der Arbeitneh-
mer vor jeder gegen die Ver-
einigungsfreiheit gerichteten
unterschiedlichen Behandlung
im Zusammenhang mit ihrer
Beschäftigung betrifft,

hält es für erwünscht, diese Be-
stimmungen in bezug auf Ar-
beitnehmervertreter zu er-
gänzen,

hat beschlossen, verschiedene
Anträge anzunehmen betref-
fend Schutz und Erleichterun-
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gen für Arbeitnehmervertre-
ter im Betrieb, eine Frage, die
den fünften Gegenstand ihrer
Tagesordnung bildet, und

dabei bestimmt, daß diese An-
träge die Form eines inter-
nationalen Übereinkommens
erhalten sollen.

Die Konferenz nimmt heute, am
23. Juni 1971, das folgende
Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über Arbeit-
nehmervertreter, 1971, bezeich-
net wird.

Artikel 1

Die Arbeitnehmervertreter im
Betrieb sind gegen jede Benach-
teiligung, einschließlich Kündi-
gung, die auf Grund ihrer Stel-
lung oder Betätigung als Arbeit-
nehmervertreter oder auf Grund
ihrer Zugehörigkeit zu einer Ge-
werkschaft oder ihrer gewerk-
schaftlichen Betätigung erfolgt,
wirksam zu schützen, sofern sie
im Einklang mit bestehenden
Gesetzen oder Gesamtarbeitsver-
trägen oder anderen gemeinsam
vereinbarten Regelungen han-
deln.

Artikel 2

1. Den Arbeitnehmervertre-
tern sind im Betrieb Erleichte-
rungen zu gewähren, die geeig-
net sind, ihnen die rasche und
wirksame Durchführung ihrer
Aufgaben zu ermöglichen.

2. Hierbei sind die Eigenart
des in dem betreffenden Land
geltenden Systems der Arbeits-
beziehungen sowie die Erforder-
nisse, die Größe und die Lei-
stungsfähigkeit: des betreffenden
Betriebs zu berücksichtigen.

3. Die Gewährung solcher Er-
leichterungen darf das wirksame
Funktionieren des betreffenden
Betriebs nicht beeinträchtigen.
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Artikel 3

Als „Arbeitnehmervertreter"
im Sinne dieses Übereinkom-
mens gelten Personen, die auf
Grund der innerstaatlichen Ge-
setzgebung oder Praxis als solche
anerkannt sind, und zwar

a) Gewerkschaftsvertreter,
d. h. von Gewerkschaften
oder von deren Mitglie-
dern bestellte oder ge-
wählte Vertreter, oder

b) gewählte Vertreter, d. h.
Vertreter, die von den Ar-
beitnehmern des Betriebs
im Einklang mit Bestim-
mungen der innerstaat-
lichen Gesetzgebung oder
von Gesamtarbeitsverträ-
gen frei gewählt werden
und deren Funktionen sich
nicht auf Tätigkeiten er-
strecken, die in dem be-
treffenden Land als aus-
schließliches Vorrecht der
Gewerkschaften anerkannt
sind.

Artikel 4

Durch die innerstaatliche Ge-
setzgebung, durch Gesamt-
arbeitsverträge, Schiedssprüche
oder gerichtliche Entscheidun-
gen kann bestimmt werden,
welche Art oder Arten von Ar-
beitnehmervertretern Anspruch
auf den Schutz und die Erleich-
terungen haben, die in diesem
Übereinkommen vorgesehen
sind.

Artikel 5

Sind in einem Betrieb sowohl
Gewerkschaftsvertreter als auch
gewählte Vertreter tätig, so sind
nötigenfalls geeignete Maßnah-
men zu treffen, um zu gewähr-
leisten, daß das Vorhandensein
gewählter Vertreter nicht dazu
benutzt wird, die Stellung der
beteiligten Gewerkschaften oder
ihrer Vertreter zu untergraben,
und um die Zusammenarbeit
zwischen den gewählten Vertre-
tern und den beteiligten Ge-
werkschaften und ihren Vertre-
tern in allen einschlägigen Fra-
gen zu fördern.
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Artikel 6

Die Durchführung dieses
Übereinkommens kann durch
die innerstaatliche Gesetzgebung,
durch Gesamtarbeitsverträge
oder auf irgendeine andere, den
innerstaatlichen Gepflogenheiten
entsprechende Art und Weise er-
folgen.

Artikel 7

Die förmlichen Ratifikationen
dieses Übereinkommens sind
dem Generaldirektor des Inter-
nationalen Arbeitsamtes zur
Eintragung mitzuteilen.

Artikel 8

1. Dieses Übereinkommen
bindet nur diejenigen Mitglieder
der Internationalen Arbeitsorga-
nisation, deren Ratifikation
durch den Generaldirektor ein-
getragen ist.

2. Es tritt in Kraft zwölf Mo-
nate nachdem die Ratifikationen
zweier Mitglieder durch den Ge-
neraldirektor eingetragen wor-
den sind.

3. In der Folge tritt dieses
Übereinkommen für jedes Mit-
glied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation
in Kraft.

Artikel 9

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat,
kann es nach Ablauf von zehn
Jahren, gerechnet von dem Tag,
an dem es zum ersten Mal in
Kraft getreten ist, durch Anzeige
an den Generaldirektor des In-
ternationalen Arbeitsamtes kün-
digen. Die Kündigung wird von
diesem eingetragen. Ihre Wir-
kung tritt erst ein Jahr nach der
Eintragung ein.

2. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat
und innerhalb eines Jahres nach
Ablauf des im vorigen Absatz
genannten Zeitraumes von zehn
Jahren von dem in diesem Ar-
tikel vorgesehenen Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht,
bleibt für einen weiteren Zeit-



828 33. Stück — Ausgegeben am 12. Feber 1974 — Nr. 88

raum von zehn Jahren gebun-
den. In der Folge kann es dieses
Übereinkommen jeweils nach
Ablauf eines Zeitraumes von
zehn Jahren nach Maßgabe die-
ses Artikels kündigen.

Artikel 10

1. Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
gibt allen Mitgliedern der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
Kenntnis von der Eintragung
aller Ratifikationen und Kündi-
gungen, die ihm von den Mit-
gliedern der Organisation mit-
geteilt werden.

2. Der Generaldirektor wird
die Mitglieder der Organisation,
wenn er ihnen von der Eintra-
gung der zweiten Ratifikation,
die ihm mitgeteilt wird, Kennt-
nis gibt, auf den Zeitpunkt auf-
merksam machen, in dem dieses
Übereinkommen in Kraft tritt.

Artikel 11

Der Generaldirektor des In-
ternationalen Arbeitsamtes über-
mittelt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen zwecks Ein-
tragung nach Artikel 102 der
Charta der Vereinten Nationen
vollständige Auskünfte über alle
von ihm nach Maßgabe der vor-
ausgehenden Artikel eingetrage-
nen Ratifikationen und Kündi-
gungen.

Artikel 12

Der Verwaltungsrat des Inter-
nationalen Arbeitsamtes hat,
sooft er es für nötig erachtet,
der Allgemeinen Konferenz
einen Bericht über die Durch-
führung dieses Übereinkommens
zu erstatten und zu prüfen, ob
die Frage seiner gänzlichen oder
teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz
gesetzt werden soll.

Artikel 13

1. Nimmt die Konferenz ein
neues Übereinkommen an, wel-
ches das vorliegende Überein-
kommen ganz oder teilweise ab-
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ändert, und sieht das neue Über-
einkommen nichts anderes vor,
so gelten folgende Bestimmun-
gen:

a) die Ratifikation des neu-
gefaßten Übereinkommens
durch ein Mitglied schließt
ohne weiteres die sofortige
Kündigung des vorliegen-
den Übereinkommens in
sich ohne Rücksicht auf
Artikel 9, vorausgesetzt,
daß das neugefaßte Über-
einkommen in Kraft ge-
treten ist.

b) Vom Zeitpunkt des In-
krafttretens des neugefaß-
ten Übereinkommens an
kann das vorliegende
Übereinkommen von den
Mitgliedern nicht mehr
ratifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorlie-
gende Übereinkommen nach
Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die die-
ses, aber nicht das neugefaßte
Übereinkommen ratifiziert
haben.

Artikel 14

Der französische und der eng-
lische Wortlaut dieses Überein-
kommens sind in gleicher Weise
maßgebend.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt und von
diesem am 6. August 1973 eingetragen; das Übereinkommen tritt gemäß seinem Artikel 8 Absatz 3
am 6. August 1974 in Kraft.

Nach einer Mitteilung des Generaldirektors des Internationalen Arbeitsamtes vom 7. August
1973 ist die Ratifikation des Übereinkommens durch folgende weitere Staaten eingetragen worden:

Elfenbeinküste, Frankreich, Irak, Kuba, Niger, Sambia, Schweden, Spanien, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland.

Kreisky
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